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Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming 
- Der Vorsitzende - 

 

 

 

 

An die Mitglieder des 

Regionalvorstandes der 

Regionalen Planungsgemeinschaft 

Havelland-Fläming 

 

 

 

 

Bearbeiterin: Tel.: E-Mail: Az.: Teltow, den 

Frau Kaiser -0 info@havelland-flaeming.de YB_02_p_öt 16.05.2025 

 

Protokoll 

des öffentlichen Teils der Sitzung des Regionalvorstands der Regionalen Planungsgemeinschaft Ha-

velland-Fläming am 16. Mai 2025 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 

Anwesende Mitglieder des Regionalvorstands: Weitere Anwesende: 

Köhler, Marko  Dr. Zimmermann, Thomas (GL 3)  

Gericke, Karsten Von der Planungsstelle anwesend: 

Kaluza, David Klauber, Lutz  

Lewandowski, Roger Kaiser, Susann  

Scheller, Steffen Prause, Juliane 

Seiler, Ines Stöck, Lydia 

Walter, Andreas (i. V. Mike Schubert)  

Wehlan, Kornelia  

Entschuldigt:  

Oehme, Bodo  

 

Ort:  Rathaus Kleinmachnow, „Bürgersaal“, Adolf-Grimme-Ring 10, 14532 Kleinmachnow 

Zeit: 09:40 – 11:35 Uhr 

Tagesordnung: 

TOP 1 Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung sowie der Beschlussfähigkeit 

und Bestätigung der Tagesordnung 

TOP 2 Bestätigung des Protokolls des öffentlichen Teils der Sitzung des Regionalvorstands vom 

11.10.2024 

TOP 3 Regionalplanung 

 3.1 Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 

 Beschlussempfehlung über die Billigung des 2. Entwurfs des Regionalplans Havelland-Fläming 

3.0 sowie die Durchführung des öffentlichen Beteiligungs- und Auslegungsverfahrens 
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 3.2 Sachlicher Teilregionalplan Windenergienutzung 2027  

 Beschlussempfehlung über die Eröffnung eines Änderungsverfahrens zum Sachlichen Teilregio-

nalplan Windenergienutzung 2027 der Region Havelland-Fläming 

TOP 4 Haushalt 

Beschlussempfehlung zum Jahresabschluss 2023 

TOP 5 Einwohnerfragestunde 

TOP 6 Verschiedenes (Mitteilungen, Anfragen und Termine) 

II. Nicht öffentlicher Teil 

TOP 1: Bestätigung des Protokolls des nicht öffentlichen Teils der Sitzung des Regionalvor-

stands vom 11.10.2024 

TOP 2 Verschiedenes 

Sitzungsverlauf: 

TOP 1 Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung sowie der Beschlussfähigkeit 

und Bestätigung der Tagesordnung 

Der Vorsitzende, Herr Landrat Köhler, eröffnet die Sitzung des Regionalvorstands und begrüßt die Vor-

standsmitglieder sowie die anwesenden Gäste. 

Der Vorsitzende informiert darüber, dass Herr Bürgermeister Oehme verhindert sei und nicht vertreten wer-

den könne. Herr Oberbürgermeister Schubert werde durch Herrn Andreas Walter vertreten. Der Vorsitzende 

begrüßt auch Herrn Dr. Zimmermann als Vertreter der Landesplanungsbehörde. 

Er stellt bei sieben anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern des Regionalvorstands die Beschlussfähig-

keit fest. 

Die Einladung zur Sitzung sei mit Postausgang vom 25.04.2025 fristgerecht erfolgt. Der Vorsitzende stellt 

die ordnungsgemäße Einladung fest. Er bittet um Abstimmung über die vorgeschlagene Tagesordnung. 

Abstimmungsergebnis:  

Ja-Stimmen:  7 

Nein-Stimmen:  0 

Enthaltungen:  0 

Die Tagesordnung ist einstimmig angenommen. 

TOP 2  Bestätigung des Protokolls des öffentlichen Teils der Sitzung des Regionalvorstands vom 

11. Oktober 2024 

Der Vorsitzende bittet um Wortmeldungen zum Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 11. Oktober 2024. Es 

werden keine Wortmeldungen angezeigt. Der Vorsitzende bittet um Abstimmung über das Protokoll. 

Abstimmungsergebnis:  

Ja-Stimmen:  5 

Nein-Stimmen:  0 

Enthaltungen:  3 

Der Vorsitzende stellt die Bestätigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung vom 11. Oktober 2024 fest. 

Er schließt den Tagesordnungspunkt 2. 
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TOP 3 Regionalplanung 

3.1 Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 vom 17.04.2025 

Der Vorsitzende erinnert daran, dass die Regionalversammlung den Entwurf des Regionalplans Havelland-

Fläming 3.0 vom 5. Oktober 2021 am 18. November 2021 gebilligt habe und beschlossen habe das öffentli-

che Beteiligungs- und Auslegungsverfahren durchzuführen. 

Mit der Einladung zur Sitzung sei den Mitgliedern des Regionalvorstands ein geänderter Entwurf des Regio-

nalplans 3.0 übergeben worden. Dieser bestehe aus textlichen und zeichnerischen Festlegungen sowie einer 

Begründung. Darüber hinaus seien den Vorstandsmitgliedern weitere Unterlagen zur Verfügung gestellt wor-

den, die über das durchgeführte Beteiligungsverfahren sowie die vorzunehmenden Änderungen informieren. 

In der Zeit nach dem Beginn der Einladungsfrist habe die Regionale Planungsstelle von der Landesplanungs-

behörde weitere Hinweise und Anregungen zum geänderten Entwurf des Regionalplans sowie zu den ergän-

zenden Unterlagen erhalten. 

Der Regionalvorstand habe die satzungsgemäße Aufgabe Beschlüsse der Regionalversammlung über die 

Aufstellung von Regionalplänen vorzubereiten. 

Der Vorsitzende gibt das Wort an Herrn Klauber und bittet um einen Sachvortrag. 

Herr Klauber unterstützt seinen Vortrag mit einer visuellen Präsentation (als Anlage dem Protokoll beigege-

ben). Er verweist eingangs auf die den Vorstandsmitgliedern übergebenen Unterlagen und hebt hervor, dass 

die im Vergleich zur Fassung des Regionalplans vom 5. Oktober 2021 vorgenommenen Änderungen im Do-

kument Änderungsdokumentation dargestellt sind. (Folien 4 und 5) Er gibt einen Überblick darüber, in wel-

chem Umfang Änderungen an den verschiedenen Themenbereichen des Regionalplans Änderungen vorge-

nommen wurden. (Folie 6) Im Weiteren gibt er Erläuterungen zu den vorgenommenen Änderungen und geht 

dabei abschnittsweise vor. 

Er informiert darüber, dass – anders als in den vorangegangenen Sitzungen des Regionalvorstands und der 

Regionalversammlung mitgeteilt – eine weitere Änderung am Planungskonzept zur Festlegung von Vorbe-

haltsgebieten Siedlung vorgenommen werden musste. Anlass dafür seien nachträgliche Einsprüche der Ge-

meinsamen Landesplanungsabteilung. Im Ergebnis ausführlicher Arbeitsgespräche zwischen der Regiona-

len Planungsstelle und der Landesplanungsbehörde sei die Entscheidung getroffen worden, Siedlungsge-

biete im Umkreis von einem Kilometer zu Bahnhaltepunkten nicht mehr allgemein für die Festlegung von 

Vorbehaltsgebieten Siedlung in Betracht zu ziehen. Herr Klauber erläutert die daraus entstehende Folge, 

dass in insgesamt 20 Ortslagen eine Festlegung von Vorbehaltsgebieten Siedlung nicht mehr vorgesehen 

ist. (Folien 7 bis 11) 

Weiter teilt Herr Klauber mit, dass aufgrund von Anregungen im Beteiligungsverfahren auch zusätzliche Vor-

behaltsgebiete Siedlung in den geänderten Planentwurf aufgenommen worden seien. Grundlage für die Ent-

scheidungen sei gewesen, dass entweder zuvor unbekannte Ausstattungsmerkmale von Ortschaften mitge-

teilt worden waren oder festgestellt werden konnte, dass für weitere Ortslagen die Erreichbarkeitskriterien 

erfüllt sind. Er erläutert dazu. (Folien 12 bis 16) 

Er informiert weiter darüber, dass aufgrund von Einwendungen der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung 

in ausgewählten kleineren Ortslagen die Vorbehaltsgebiete Siedlung stärker an den vorhandenen Siedlungs-

bestand angepasst worden seien (Folie 17) und gibt den Hinweis, dass darüber hinaus an den Vorbehalts-

gebieten Siedlung vorgenommene Änderungen in der Tabelle 4 der Änderungsdokumentation dargestellt 

seien. (Folie 18) 

Herr Klauber macht fortfahrend auf drei Fälle aufmerksam, bei den sich Vorbehaltsgebiete Siedlung mit Über-

schwemmungsbereichen des HQ100 überschneiden. Bei einer abschließenden Prüfung auf Anregung der 

Landesplanungsbehörde sei die Feststellung getroffen worden, dass diese Überschneidungen im Planungs-

maßstab relevant sind. Es würden daher entsprechende Änderungen vorgenommen. 

Abschließend berichtet Herr Klauber darüber, dass die Landesplanungsbehörde mit Nachricht vom 15. Mai 

2025 Bedenken gegen das ÖPNV-Erreichbarkeitskriterium mitgeteilt habe. Diese seien in ähnlicher Weise 

Gegenstand der Stellungnahme der Landesplanungsbehörde gewesen. Die Planungsstelle habe dazu die 

Einschätzung vertreten, dass es nicht sachgerecht sei, die Angebote des ÖPNV bei der Erreichbarkeit von 

Einrichtungen der Grundversorgung unberücksichtigt zu lassen. Die Fahrtdauer von 10 Minuten sei 
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sachgerecht begründet worden. Diese Sachverhalte seien auch Gegenstand umfangreicher Erörterungen 

gewesen, die zwischen der Regionalen Planungsstelle und der Landesplanungsbehörde in den vergangenen 

Wochen stattgefunden hätten. Die erst am Vortag der Sitzung des Regionalvorstands eingegangene Nach-

richt, sei jedoch ein Hinweis darauf, dass – obwohl in der Frage der allgemeinen Berücksichtigung von Bahn-

haltepunkten den Einsprüchen der Landesplanungsbehörde bereits gefolgt worden sei – weitere Vorbehalte 

bestehen blieben. Er verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass bereits bei der Erstellung des Entwurfs 

des Regionalplans vor vier Jahren eine Abstimmung zur Methodik mit der Landesplanungsbehörde stattge-

funden habe. (Folie 23) 

Es wird eine Wortmeldung angezeigt. Der Vorsitzende übergibt das Wort an Herrn Lewandowski. 

Herr Lewandowski äußert, dass er mit der Anpassung des Planungskonzepts, künftig Bahnhöfe nicht mehr 

als zusätzliches Ausstattungsmerkmal zu berücksichtigen und mit der daraus resultierenden Folge, die An-

zahl der Vorbehaltsgebiete Siedlung zu verringern, nicht einverstanden sei. Der Siedlungsausbau sei auch 

im ländlichen Raum weiter gefragt, um den nötigen Bevölkerungszuwachs zu ermöglichen. Bei einer abneh-

menden Bevölkerungszahl würde auch weniger in die Infrastruktur investiert. Bereits jetzt seien deutliche 

Einschränkungen des Siedlungsausbaus zu befürchten. Dies beeinträchtige die Entwicklung im ländlichen 

Raum. Er kritisiert, dass die Gemeinsame Landesplanungsabteilung dieses Problem nicht sehe, sondern mit 

der angeregten Änderung bei den Vorbehaltsgebieten Siedlung die Situation verschlechtere. 

Der Vorsitzende stimmt der Aussage von Herrn Lewandowski zu. Er ergänzt, dass es eine intensive Debatte 

über den öffentlichen Nahverkehr im ländlichen Raum gebe. Der ÖPNV solle nach den Vorgaben der Lan-

desplanung zwar ausgebaut werden, müsse jedoch von den Kommunen selbst finanziert werden. Er sehe 

es positiv, wenn diese Diskussion in der Regionalversammlung fortgeführt werde. 

Herr Dr. Zimmermann teilt mit, dass Vorbehaltsgebiete Siedlung aufgrund ihrer besonderen Eignung hin-

sichtlich der vorhandenen Infrastruktur festgelegt werden sollen. Die Festlegung habe jedoch keinen Einfluss 

auf die Eigenentwicklungsoption. Die Konzentration der Siedlungsentwicklung müsse im Vordergrund ste-

hen. Für Ortsteile mit fehlender Nähe zur Infrastruktur sei keine besondere Eignung als Vorbehaltsgebiet 

Siedlung gegeben. 

Frau Wehlan teilt mit, sie könne dem Beschlussantrag nicht zustimmen. Der Landkreis Teltow-Fläming sei 

von den Änderungen der Vorbehaltsgebiete Siedlung, aber auch der gewerblich-industriellen Vorsorgestand-

orte sowie des Freiraumverbunds betroffen. Im Gebiet des Landkreises seien nunmehr acht Vorbehaltsge-

biete Siedlung nicht mehr für eine Festlegung vorgesehen, einige seien stärker an den vorhandenen Bebau-

ungszusammenhang angepasst worden. Eine genaue Prüfung der Unterlagen, auch zum Thema Landwirt-

schaft, habe aufgrund der Kurzfristigkeit nicht erfolgen können, auch wenn die wesentlichen Vorschläge des 

Landkreises bereits berücksichtigt worden seien. Sie bietet an, die schriftliche Zuarbeit der Kreisverwaltung 

zur Verfügung zu stellen. Sie wendet weiter ein, dass der geänderte Entwurf noch nicht dem Beratenden 

Ausschuss für Planungsarbeit vorgelegt worden sei. Sie könne dem Beschlussantrag, eine Beschlussemp-

fehlung an die Regionalversammlung abzugeben, nicht zustimmen. Sie schlägt vor, lediglich eine Kenntnis-

nahme zu beschließen und die Entscheidung der Regionalversammlung ohne Beschlussempfehlung zu 

überlassen. 

Der Vorsitzende befürwortet eine Befassung des Planungsausschusses. Er stellt zugleich fest, dass dieser 

noch nicht gebildet sei. Eine Beratung durch den Ausschuss sei daher erst nach der nächsten Sitzung der 

Regionalversammlung am 26.06.2025 möglich. 

Herr Scheller verweist auf den Plantext des 2. Entwurfs des Regionalplans Havelland-Fläming (Tabelle 1: 

Ausstattungs- und Raummerkmale der nach Stufe 1 ermittelten Ortsteile). Dort seien alle Merkmale für die 

besondere Eignung der Vorbehaltsgebiete Siedlung aufgeführt. Die Bahnanbindung spiele dabei keine Rolle.  

Der Vorsitzende erteilt Herrn Klauber das Wort. 

Herr Klauber nimmt zunächst auf Herrn Scheller Bezug. Er bestätigt, die Feststellung von Herrn Scheller. 

Er weist ergänzend darauf hin, dass die Bahnhöfe bei den Erreichbarkeitskriterien weiter berücksichtigt wür-

den. 

Er geht weiter auf den Redebeitrag von Frau Wehlan ein. Er hebt hervor, dass über die jetzt vorgenommenen 

Änderungen bereits in der vorangegangenen Sitzung des Vorstands und der Regionalversammlung berichtet 
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worden sei. Insoweit enthalte der vorgelegte Planentwurf überwiegend Änderungen, zu denen die Möglichkeit 

zur Aussprache bereits gegeben war. Eine Ausnahme würden die Änderungen an den Vorbehaltsgebieten 

Siedlung darstellen. Er teilt weiter die Einschätzung mit, dass zum Zeitpunkt der Sitzung des Regionalvor-

stands am 11.10.2024 und der Regionalversammlung am 14.11.2024 nicht absehbar gewesen sei, dass die 

Landesplanungsbehörde an grundsätzlichen Bedenken gegen das Planungskonzept für die Festlegung der 

Vorbehaltsgebiete Siedlung festhalten wolle. Dieser Sachverhalt habe sich erst später „nach und nach“ her-

ausgestellt. Die Planungsstelle vertrete die Einschätzung, dass es gelungen sei, mit den zuletzt vorgenom-

menen Änderungen auf die Bedenken der Landesplanungsbehörde angemessen einzugehen. 

Herr Gericke verweist auf die Fristen bei den Beteiligungsverfahren. An diese Fristen sollte sich gehalten 

werden. Er kritisiert die Vorgehensweise der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung nur einen Tag vor der 

Vorstandssitzung mit Bedenken auf die Planungsstelle zugekommen zu seien und plädiert dafür, diese nicht 

weiter zu erörtern, da im erneuten Beteiligungsverfahren dazu Gelegenheit gegeben werde. 

Herr Dr. Zimmermann verweist darauf, dass für Gemeinden, die durch den Landesentwicklungsplan nicht 

als Schwerpunkte der Wohnsiedlungsflächenentwicklung festgelegt seien, die Eigenentwicklung entschei-

dend für den Umfang der Wohnsiedlungsflächenentwicklung sei. Diese würde aber nur von wenigen Kom-

munen ausgeschöpft werden. Die kurzfristige Mitteilung einen Tag vor der Vorstandssitzung solle als recht-

zeitige Information verstanden werden, da die Gemeinsame Landesplanungsabteilung eine entsprechende 

Stellungnahme im nächsten Beteiligungsverfahren abgeben werde. Die Abwägungsentscheidung liege je-

doch bei der Regionalen Planungsgemeinschaft.  

Der Vorsitzende fordert Herrn Klauber auf, mit seinem Sachvortrag fortzufahren. 

Herr Klauber fährt zum Thema großflächige gewerblich-industrielle Vorsorgestandorte fort und erinnert an 

den Sachvortrag der Regionalen Planungsstelle auf der Sitzung der Regionalversammlung am 14.11.2024. 

(Folien 24 bis 27) Er teilt mit, dass der seinerzeit dargestellte Sachstand unverändert sei. Insbesondere sei 

an den bisherigen Feststellungen zur potenziellen Wasserverfügbarkeit festzuhalten, da keine weiteren In-

formationen ermittelt werden konnten. Auch durch eine Nachforschung im Archiv des Landesamtes für Berg-

bau, Geologie und Rohstoffe, bei der Einsicht in Berichte über hydrogeologische Vorlauferkundungen aus 

den Jahren 1970/71 genommen worden sei, hätten keine verwertbaren Daten aufgefunden werden können. 

Wie bereits im November 2024 angekündigt, sei eine Verkleinerung des Vorranggebiets „Pater-

damm/Krahne“ vorgenommen worden. Diese berücksichtige vor allem potenzielle Konflikte mit dem Brutre-

vier einer geschützten Großvogelart im nordwestlichen Teil des bisherigen Vorranggebiets. Weiter werde mit 

der Verkleinerung auf Bedenken hinsichtlich der Inanspruchnahme von Waldflächen eingegangen. Bei dieser 

Entscheidung würden das Alter der Bestockung und das Vorhandensein von Laubbaumarten berücksichtigt. 

(Folie 26) Im Ergebnis sei das Vorranggebiet um 230 Hektar auf 170 Hektar verkleinert worden. (Folie 28) 

Herr Klauber setzt mit dem Thema vorbeugender Hochwasserschutz fort. Er erinnert eingangs an die Mittei-

lung auf der letzten Sitzung der Regionalversammlung darüber, dass das Planungskonzept aufgrund des 

Länderübergreifenden Raumordnungsplans für den Hochwasserschutz um eine Risikoprüfung ergänzt 

werde. Die Erarbeitung dieser Risikoprüfung sei abgeschlossen. Die betreffende Ausarbeitung sei den Mit-

gliedern des Regionalvorstands mit den Sitzungsunterlagen übergeben worden. Er macht besonders darauf 

aufmerksam, dass die Definition der Schutzwürdigkeit eine politisch-normative Bewertung durch den Plan-

geber darstelle. Er verweist zur Erläuterung auf die Randnummer 33 der vorgelegten Risikoprüfung. (Folien 

29 bis 31) Im Ergebnis der Risikoprüfung sei festgestellt worden, dass an den bisherigen Festlegungen fest-

gehalten werden könne. (Folie 32) 

Von der Landesplanungsbehörde seien mit Nachrichten vom 12. und 14. Mai 2024 auch zum Thema Hoch-

wasserschutz noch nach Beginn der Einladungsfrist zur Vorstandssitzung Hinweise mitgeteilt worden. Diese 

würden dazu führen, dass noch Veränderungen an der Formulierung von Grundsatz 2.1.2 vorzunehmen 

seien. Hinsichtlich weiterer Anregungen der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung zur Risikoprüfung ver-

weist Herr Klauber auf das durchzuführende Beteiligungsverfahren. (Folie 33) 

Auch zum Thema Oberflächennahe Rohstoffe erinnert Herr Klauber an die bereits mitgeteilten Ergebnisse 

des Beteiligungsverfahrens (Folien 34 und 35) und informiert darüber, dass insbesondere der Flächenumfang 

der Vorbehaltsgebiete erheblich verringert worden sei. Für diesen Sachverhalt sei vor allem die Entscheidung 

maßgeblich, innerhalb von Landschaftsschutzgebieten eine Festlegung nur in den Fällen vorzunehmen, in 
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denen Ausnahmen bereits genehmigt worden seien. Er informiert weiter über eine Änderung der Formulie-

rung der Festlegung zu den Vorbehaltsgebieten oberflächennahe Rohstoffe. (Folie 37) 

Zum Thema Vorranggebiete Landwirtschaft berichtet Herr Klauber, dass alle Änderungen wie in der Sitzung 

der Regionalversammlung am 14.11.2024 mitgeteilt, vorgenommen worden seien. Bedenken vonseiten der 

Landesplanungsbehörde würden nicht mehr bestehen. Im Ergebnis verkleinere sich der flächenhafte Umfang 

der Vorranggebiete Landwirtschaft auf weniger als die Hälfte. (Folie 38) 

Zur maßstabsgerechten Konkretisierung des Freiraumverbunds (Z 6.2 LEP HR) informiert Herr Klauber dar-

über, dass die angewendete technische Methode keine ausreichende Zustimmung erfahren habe. Die voll-

flächige Darstellung habe zudem Anlass zu Missverständnissen gegeben. Die Gemeinsame Landespla-

nungsabteilung habe empfohlen, auf die Konkretisierung zu verzichten und stattdessen eine nachrichtliche 

Übernahme in der Darstellungsweise des Landesentwicklungsplans vorzunehmen. Es sei vorgesehen dieser 

Anregung zu folgen. (Folie 39) 

Herr Klauber informiert zusammenfassend über die Aktualisierung und Ergänzung der Umweltprüfung. (Fo-

lie 40) 

Abschließend geht Herr Klauber auf verfahrensrechtliche Aspekte ein. Er informiert über die Änderung des 

Raumordnungsgesetzes (ROG) vom 27.09.2023. Nach § 27 Absatz 1 Satz 1 ROG sei das Aufstellungsver-

fahren zum Regionalplan 3.0 nach den Vorschriften des Raumordnungsgesetzes in der bis zum 27.09.2023 

geltenden Fassung des Gesetzes abzuschließen. Allerdings komme der Regionalen Planungsgemeinschaft 

in Bezug auf den Verfahrensschritt der erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung ein Wahlrecht zu. Die Ausübung 

dieses Wahlrechts würde insbesondere bewirken, dass eine öffentliche Auslegung bei den Landkreisen und 

kreisfreien Städten gesetzlich nicht mehr erforderlich sei. (Folien 41 bis 43) 

Der Vorsitzende dankt Herrn Klauber für seinen Vortrag. Er eröffnet die Aussprache und bittet um Wortmel-

dungen. 

Herr Scheller erhält das Wort. Er berichtet, dass in der Stadt Brandenburg an der Havel zwei Petitionen 

gegen den gewerblich-industriellen Vorsorgestandort „Paterdamm/Krahne“ eingereicht worden seien. Bei ei-

ner aktuell vorliegenden Petition bittet Herr Scheller um Unterstützung durch die Regionale Planungsstelle. 

Es werden keine weiteren Wortmeldungen aus dem Kreis der Mitglieder des Vorstands angezeigt.  

Der Vorsitzende erteilt Herrn Dr. Zimmermann auf dessen Wunsch das Wort. 

Herr Dr. Zimmermann weist in Bezug auf das Thema Hochwasserschutz darauf hin, dass die in der vorge-

legten Risikoprüfung festgestellten Schutzwürdigkeiten ein politisch-normatives Konzept darstellen würden. 

Das bedeute, dass die Entscheidung über die unterschiedlichen Schutzwürdigkeiten von Raumnutzungen 

und Raumfunktionen von der Regionalversammlung vorgenommen werden müssten.  

Es werden keine weiteren Wortmeldungen angezeigt. 

Der Vorsitzende greift Frau Wehlans Vorschlag auf, statt der beantragten Beschlussempfehlung eine Kennt-

nisnahme zu beschließen und die Beschlussfassung durch die Regionalversammlung vornehmen zu lassen. 

Aus dem Kreis der Vorstandsmitglieder wird zu diesem Vorschlag kein Einspruch erhoben. 

Der Vorsitzende zieht die Beschlussvorlage 02/03/01 zurück und stellt stattdessen den folgenden Beschlus-

santrag:  

„Der Regionalvorstand nimmt den 2. Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 mit Bearbeitungs-

stand 17. April 2025 zur Kenntnis. Die Entscheidungen über die Billigung des 2. Entwurfs des Regionalplans 

3.0 sowie über die Durchführung des Beteiligungsverfahren sollen ohne Empfehlung des Vorstands durch 

die Regionalversammlung getroffen werden.“ 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen:  8 

Nein-Stimmen:  0 

Enthaltungen:  0 
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Der Antrag ist einstimmig beschlossen. 

3.2 Sachlicher Teilregionalplan Windenergienutzung 2027 

Der Vorsitzende erinnert daran, dass der Sachliche Teilregionalplan Windenergienutzung 2027 der Region 

Havelland-Fläming mit Bekanntmachung der Genehmigung vom 26. September 2024 am 23. Oktober 2024 

in Kraft getreten ist. Von der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg sei zudem fest-

gestellt worden, dass der Sachliche Teilregionalplan Windenergienutzung 2027 der Region Havelland-Flä-

ming mit dem regionalen Teilflächenziel von mindestens 1,8 Prozent der Regionsfläche für den Stichtag 31. 

Dezember 2027 nach Artikel 1 des Brandenburgischen Flächenzielgesetzes in Einklang steht. 

Mit Schreiben des Bürgermeisters vom 14.01.2025 habe die Stadt Baruth/Mark beantragt, die für die Errich-

tung des Windparks Mückendorf vorgesehene Fläche in den Sachlichen Teilregionalplan als Vorranggebiet 

für die Windenergienutzung aufzunehmen. 

Mit dem Sachlichen Teilregionalplan Windenergienutzung 2027 sei das für den Stichtag 31.12.2027 maß-

gebliche Flächenziel mit einem Anteil der Vorranggebiete für die Windenergienutzung am Regionsgebiet von 

1,84 Prozent nur knapp erreicht worden. Die Festlegung der von der Stadt Baruth/Mark vorgeschlagenen 

Fläche als Vorranggebiet könne dazu beitragen, die auf das Flächenziel angerechnete Fläche weiter zu er-

höhen und die Entwicklungsabsichten der Stadt Baruth/Mark zu unterstützen. 

Darüber hinaus kämen weitere Flächen, auf denen die Errichtung von Windenergieanlagen genehmigt wor-

den sei bzw. auf denen die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der Errichtung von Windenergieanlagen 

rechtswirksam festgestellt sei, für eine zusätzliche Festlegung als Vorranggebiet in Frage. 

Der Vorsitzende gibt das Wort an Herrn Klauber und bittet um einen Sachvortrag. 

Herr Klauber unterstützt seinen Vortrag mit einer visuellen Präsentation (als Anlage dem Protokoll beige-

geben). Er verweist eingangs auf den Sachverhalt, dass das regionale Flächenziel zum 31.12.2027 mit le-

diglich 284 Hektar übertroffen worden sei. Die Festlegung weiterer Flächen als Vorranggebiet für die Wind-

energienutzung könne dazu beitragen, den Flächenbeitrag zu erhöhen. Das sei auch mit Blick auf die Errei-

chung des zum 31.12.2032 maßgeblichen Flächenziels grundsätzlich sinnvoll. (Folie 47) Neben der von der 

Stadt Baruth/Mark vorgeschlagenen Fläche des Windparks Mückendorf kämen insbesondere Flächen der 

Teilbebauungspläne C und D des Windparks Niebendorf-Heinsdorf, die nach Inkrafttreten des Sachlichen 

Teilregionalplans 2027 rechtswirksam geworden seien, für eine Festlegung als Vorranggebiet in Betracht. Er 

hebt hervor, dass die Dauer der Verfahrensabläufe bedacht werden sollte. Ein frühzeitiger Beginn eines Än-

derungsverfahrens eröffne die Möglichkeit, den Sachlichen Teilregionalplan in Übereinstimmung mit den ver-

änderten Gegebenheiten und Bedürfnissen fortzuentwickeln. Er stellt weiter die für eine Festlegung als zu-

sätzliche Vorranggebiete konkret in Betracht kommenden Flächen anhand von kartografischen Darstellun-

gen vor. (Folien 48 – 52) Bei der beantragten Beschlussfassung ginge es zunächst um die Entscheidung, ein 

Änderungsverfahren durchzuführen. Der Regionalen Planungsstelle werde dadurch die Gelegenheit gege-

ben, das Verfahren zu beginnen und die in Betracht kommenden Änderungen zu bearbeiten. Die Entschei-

dung, mit einem Änderungsverfahren zu beginnen sei auch mit dem Vorteil verbunden, dass im Verfahren 

nach § 9 Absatz 1 ROG allen öffentlichen Stellen – und damit auch den Städten und Gemeinden der Region 

– die Gelegenheit gegeben werde, eigene beabsichtigte oder eingeleitete Planungen mitzuteilen. Es könne 

nicht ausgeschlossen werden, dass bei weiteren Kommunen das Interesse bestehe, zusätzliche Flächen für 

die Nutzung der Windenergie bereitzustellen. Die Regionalversammlung könne die Entscheidung über die 

vorzunehmenden Änderungen dann in Kenntnis der ermittelten Sachlage treffen. (Folie 53) 

Der Vorsitzende fragt, ob es Aussprachebedarf gebe.  

Herr Scheller informiert darüber, dass er dem Beschluss nicht zustimmen könne. Er befürchtet, dass es zu 

deutlich mehr Diskussionen führen werde, wenn weitere Gebiete über das Änderungsverfahren aufgenom-

men werden sollen. Zudem werde die Stadt Baruth/Mark ohne eine Änderung des sachlichen Teilregional-

plans nicht von ihrem Vorhaben abgehalten. Er sehe daher keine Notwendigkeit für ein Änderungsverfahren. 

Herr Walter erkundigt sich, ob auch weitere Flächen – beispielsweise im Gebiet der Landeshauptstadt Pots-

dam – ergänzt werden könnten. 

Herr Klauber antwortet auf Aufforderung durch den Vorsitzenden auf die Frage von Herrn Walter, dass die 

bisherigen Planungskriterien auch bei allen Änderungen erfüllt werden müssen. Sollte von den bisherigen 
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Kriterien abgewichen werden, müsse geprüft werden, welche Auswirkungen diese Abweichungen auf die 

bisher festgelegten Gebiete hätten. Das betreffe im Fall „Mückendorf“ insbesondere das Kriterium der Lage 

in einem Landschaftsschutzgebiet. Für die im Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam geplanten Windener-

giegebiete, die sich überwiegend in einem Landschaftsschutzgebiet befinden würden, sei ebenfalls zu prüfen, 

ob eine Abweichungsentscheidung begründet werden könne. Weiter gehe die Regionale Planungsstelle zu-

nächst davon aus, dass für die von der Landeshauptstadt Potsdam ausgewählten Windenergiegebiete Hö-

henbeschränkungen erforderlich seien. Windenergiegebiete mit planerischen Höhenbeschränkungen könn-

ten nicht auf das Flächenziel angerechnet werden.  

Frau Wehlan befürwortet den Beschluss über das Änderungsverfahren zum Sachlichen Teilregionalplan 

Windenergienutzung 2027.  

Herr Dr. Zimmermann informiert darüber, dass ein Änderungsverfahren zum Sachlichen Teilregionalplan 

Windenergienutzung 2027 zum jetzigen Zeitpunkt von der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung nicht als 

sinnvoll erachtet werde. Es werde vorgeschlagen, voraussichtlich noch bevorstehende bundesrechtliche Än-

derungen abzuwarten. Es gebe darüber hinaus unterschiedliche Auffassungen der Gemeinsamen Landes-

planungsabteilung und der Regionalen Planungsstelle hinsichtlich der Bewertung der im Gebiet „Mückendorf“ 

erteilten immissionsschutzrechtlichen Vorbescheide. Eine Änderung des sachlichen Teilregionalplans be-

wirke nach Einschätzung der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung keine Beschleunigung im Vergleich 

zur Bauleitplanung der Stadt Barut/Mark. 

Der Vorsitzende hebt hervor, dass zunächst nur entschieden werden solle, ein Änderungsverfahren aufzu-

nehmen. Die Entscheidung über vorzunehmende Planänderungen würde dadurch noch nicht vorweggenom-

men. 

Frau Seiler befürwortet die Beschlussfassung. Sie teilt mit, dass eine Diskussion über die Windenergienut-

zung in Landschaftsschutzgebieten allgemein sinnvoll sei. Einige Grenzen von Landschaftsgebieten wirkten 

willkürlich und seien kritisch zu hinterfragen. Das Vorhaben Windpark „Mückendorf“ unterstütze zudem die 

örtliche Wirtschaft und die kommunale Wärmeplanung.  

Herr Gericke hält es nicht für sinnvoll, ein Änderungsverfahren zu beginnen. Er informiert darüber, dass sich 

das Amt Ziesar in einem Rechtsstreit mit dem Landesamt für Umwelt wegen erteilter Vorbescheide für Wind-

energieanlagen befinde. Er befürchte, ein Änderungsverfahren könne rechtliche Rückwirkungen auf den 

rechtswirksamen Teilregionalplan haben. Dadurch könnte Rechtsunsicherheit entstehen, die sich auch auf 

laufende Verfahren – wie beispielsweise im Amt Ziesar – auswirken könne. 

Herr Scheller bekräftigt, dass es hinsichtlich des in Aussicht genommenen Änderungsverfahrens zu viele 

Unklarheiten gebe. Er wiederholt seine Einschätzung, dass die Planung der Stadt Baruth/Mark auch ohne 

die Änderung des Sachlichen Teilregionalplans durchgeführt werden könne. 

Herr Lewandowski schlägt vor, die Entscheidung über die Durchführung eines Änderungsverfahrens zum 

Sachlichen Teilregionalplan Windenergienutzung der Regionalversammlung ohne Beschlussempfehlung des 

Regionalvorstands vorzulegen.  

Herr Kaluza schließt sich dem Vorschlag von Herrn Lewandowski an. Er unterstütze grundsätzlich das Vor-

haben in Baruth/Mark und habe Verständnis für die unterschiedlichen Perspektiven. 

Frau Seiler unterstützt gleichfalls den Vorschlag von Herrn Lewandowski. 

Der Vorsitzende fragt Herrn Gericke, ob er einen Antrag stellen möchte, keinen Beschluss über die Durch-

führung eines Änderungsverfahrens zum Sachlichen Teilregionalplan Windenergienutzung 2027 zu fassen. 

Herr Gericke stellt den Antrag, keinen Beschluss über die Durchführung eines Änderungsverfahrens zum 

Sachlichen Teilregionalplan Windenergienutzung 2027 zu fassen. 

Der Vorsitzende stellt den Antrag von Herrn Gericke zur Abstimmung. 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen:  2 

Nein-Stimmen:  5 

Enthaltungen:  1 
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Der Antrag wird mehrheitlich abgelehnt. 

Der Vorsitzende zieht aufgrund der vorhergegangenen Aussprache die Beschlussvorlage 02/03/02 zurück. 

Der Antrag, eine Empfehlung für die Durchführung eines Änderungsverfahrens auszusprechen, sei offenbar 

nicht mehrheitsfähig. 

Er stellt daraufhin den folgenden Beschlussantrag: 

„Die Beschlussvorlage über die Durchführung eines Änderungsverfahrens zum Sachlichen Teilregionalplan 

Windenergienutzung 2027 der Region Havelland-Fläming wird der Regionalversammlung ohne eine Be-

schlussempfehlung des Regionalvorstands zur Abstimmung vorgelegt.“ 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen:  6 

Nein-Stimmen:  1 

Enthaltungen:  1 

TOP 4 Haushalts- und Wirtschaftsführung 

Der Vorsitzende teilt mit, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2023 von der Regionalen Planungsgemein-

schaft aufgestellt und vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Teltow Fläming geprüft wurde. Im Er-

gebnis der Prüfung empfehle das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss festzustellen und zu be-

schließen. Der Jahresabschluss und der Prüfbericht seien den Mitgliedern des Vorstands mit der Einladung 

zu dieser Sitzung übersandt worden.  

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Herrn Klauber für einen Sachstandsbericht.  

Herr Klauber unterstützt seinen Vortrag mit einer visuellen Präsentation (als Anlage dem Protokoll beige-

geben). Er stellt die Bilanzpositionen zum 31.12.2023 in Vergleich zum 31.12.2022 vor. (Folien 57 und 58) 

Er teilt mit, dass auf Anregung des zuständigen Rechnungsprüfungsamtes entschieden worden sei, das zum 

Bilanzstichtag 31.12.2022 ausgewiesene Eigenkapital vollständig aufzulösen und den daraus resultierenden 

Ertrag als Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtungen zu buchen. Mit dieser Entscheidung werde dem 

Sachverhalt Rechnung getragen, dass Finanzmittel, die der Regionalen Planungsgemeinschaft vom Land 

zur Deckung der Kosten der Erfüllung der Pflichtaufgabe zugewiesen worden sind und dafür nicht bean-

sprucht wurden, als rückzahlbar bewertet werden müssen. Er erinnert daran, dass die Regionale Planungs-

gemeinschaft in der Vergangenheit bereits Rückzahlungen vorgenommen hatte. Der Sachverhalt der Rück-

zahlbarkeit werde jetzt vollständig bilanziell abgebildet. 

Diese Bilanzierung führe im Haushaltsjahr 2023 dazu, dass ein Fehlbetrag in Höhe des aufgelösten Eigen-

kapitals ausgewiesen werde. Ohne die entsprechende Zuführung zur Rückstellung, wäre ein Gesamtüber-

schuss in Höhe von 56.689,63 Euro festzustellen. (Folie 59) Dieser Überschuss überträfe den Überschuss 

des Vorjahres. Dieser Sachverhallt sei auch darauf zurückzuführen, dass die Zuweisung des Landes für das 

Haushaltsjahr 2023 höher ausgefallen sei. (Folie 60) 

Herr Klauber gibt abschließend einen Überblick über die mittelfristige Haushaltsplanung und stellt die wich-

tigsten voraussichtlichen Ertrags- und Aufwandspositionen der Haushaltsjahre 2025 bis 2028 dar. Er stellt 

heraus, dass insbesondere aufgrund der steigenden Personalkosten in den kommenden Jahren ein Haus-

haltsausgleich voraussichtlich nur durch die Inanspruchnahme von Überschüssen aus Vorjahren möglich 

sein wird. Unter dieser Voraussetzung sei die Aufgabenerfüllung bis zum Ende des Jahres 2028 auf der 

Grundlage der Landeszuweisung in Höhe des Jahres 2023 gewährleistet. Diese Aussage gelte für die Finan-

zierung von 6,4 Vollzeitstellen. (Folie 61) 

Der Vorsitzende dankt Herrn Klauber für seinen Bericht und fragt, ob es Aussprachebedarf gebe. 

Es werden keine Wortmeldungen angezeigt. 

Der Vorsitzende ruft die Beschlussvorlage 02/04/01 auf. 

Er stellt den folgenden Beschlussantrag zur Abstimmung:  

„Der Regionalvorstand empfiehlt, den geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2023 festzustellen und der 

Regionalversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.“ 
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Abstimmungsergebnis:  

Ja-Stimmen:  8 

Nein-Stimmen:  0 

Enthaltungen:  0 

Die Beschlussvorlage 02/04/01 ist einstimmig angenommen. 

Der Vorsitzende schließt den Tagesordnungspunkt 4.  

TOP 5 Einwohnerfragestunde 

Der Vorsitzende teilt mit, dass keine Anfragen bei der Regionalen Planungsstelle eingegangen seien. 

TOP 6 Verschiedenes (Mitteilungen, Anfragen und Termine) 

Der Vorsitzende teilt mit, dass die nächste Sitzung der Regionalversammlung am 26.06.2025 in Teltow statt-

finden wird. Nachdem kein weiterer Mitteilungsbedarf angezeigt wird, schließt der Vorsitzende den Tages-

ordnungspunkt 6. Er bedankt sich bei den anwesenden Gästen für ihr Interesse und beendet den öffentlichen 

Teil der Sitzung des Regionalvorstands. Er fordert zum Herstellen der Nichtöffentlichkeit auf. 

 

 

 

Marko Köhler  Susann Kaiser 

Vorsitzender des Regionalvorstands  für das Protokoll 

 

 

 

 


